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Finale der Bundeschampionate vom 4. - 8. September 2019 
 
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 
 
wir freuen uns, Sie beim Finale der Bundeschampionate in Warendorf begrüßen zu dürfen. Ihre Nennung wurde bearbeitet, 
dies beinhaltet jedoch nicht gleichzeitig eine Teilnahmeberechtigung. Sie sind selbst für die Einhaltung der korrekten 
Teilnahmevoraussetzungen gemäß § 6 LPO verantwortlich (siehe auch Ausschreibung). Die Startbereitschaftserklärung 
für alle Prüfungen mit vorausgehender Qualifikation erfolgt automatisch. Wenn diese Startbereitschaft nicht abgemeldet 
wird, muss Einsatz/Startgeld bezahlt werden. Für die 1. Quali-fikation/Finalqualifikation muss generell die 
Startbereitschaft erklärt werden. 

 
Wie Sie wissen, handelt es sich um ein pferdesportliches Großereignis mit nahezu 700 Teilnehmern und ca. 900 Pferden. 
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie einige Dinge zu beachten: 
 
Bitte vergessen Sie den/die Pferdepass/-pässe nicht und sorgen außerdem bitte dafür, dass der Pass vollständig und 

korrekt ausgefüllt ist, d.h., die Abzeichen und Wirbel sowie insbesondere die Impfungen gegen Influenzavirusinfektion 
müssen gemäß Durchführungsbestimmungen der LPO (s. § 66.1.7) im Pass eingetragen sein. Dies gilt auch für 
Pferde/Ponys, die ansonsten im Ausland leben.  
Der ordnungsgemäße Eintrag der Impfungen ist eine Voraussetzung für den Einlass in die Stallungen sowie für den Start.  
Die Pferdepässe werden bei Ankunft/Einstallung kontrolliert. Pferde/Ponys ohne Pass bzw. mit nicht ausreichendem oder 
unkorrektem oder nicht korrekt dokumentiertem Impfschutz werden nicht eingestallt bzw. isoliert und sind nicht 
startberechtigt. Korrekturen, die nach der Passkontrolle vorgenommen werden, werden nicht akzeptiert. 
 
Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Manipulationen an Haaren, die funktioneller Teil von Organen sind 

(z.B. Tasthaare) oder besondere Schutzfunktionen haben (z.B. Haare in den Ohrmuscheln) ohne veterinär-medizinische 
Indikation tierschutzwidrig sind. Wurden  Manipulationen vorgenommen, sind die Pferde/Ponys nicht startberechtigt. Das 
Kürzen von Haaren, die aus den Ohrmuscheln herausragen, bleibt davon unberührt. 
 
Bei Nennung der Deutschen Reitponys sowohl für die Reitponyprüfungen wie auch für die Dressur-/, Spring-/ und 
Vielseitigkeitsponyprüfungen muss eine nach dem 1. Juni diesen Jahres ausgestellte Messbescheinigung gem. LPO 

(d.h. Maximalgröße 148 cm ohne und 149 cm mit Eisen) vorgelegt und auf der Veranstaltung mitgeführt werden. Ponys 
ohne diese aktuelle Messbescheinigung sind nicht startberechtigt. Der Veranstalter lost nach dem Meldeschluss in 
den Prüfungen  9, 10, 11, 12, 23, 26, 40, 43, 52   drei (bis 20 Starter) bzw. fünf (ab 21 Starter) Ponys aus, für die ein 

Nachmessen in Anlehnung gem. Durchführungsbestimmungen zu LPO §16.5 Ziffer 2 und 3  angeordnet wird. Darüber 
hinaus kann in Zweifelsfällen gem. LPO auf Antrag der Richtergruppe ein Nachmessen weiterer nicht ausgeloster Ponys 
angeordnet werden. Bei diesen angeordneten Messungen auf der Veranstaltung wird eine Differenz bis 2 cm (max. 150 
cm ohne und 151 cm mit Eisen) toleriert. 
 
Anreise / Parken / Stallungen 
Die Boxen sind am Dienstag, 3.9., ab 10.00 Uhr bezugsfertig. 

Folgen Sie in Warendorf bitte der Ausschilderung Bundeschampionate mit den entsprechenden Pfeilen und anschließend 
unbedingt den Ausschilderungen: 
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Veranstaltungsmanagement 

 
Unser  Zeichen: vKn 

Telefon: 02581 6362-129 
Telefax:  02581 6362-224 

E-Mail:  eknesebeck@fn-dokr.de 
 

August 2019 
 

 
 
An die 
Teilnehmerinnen/Teilnehmer 
der Bundeschampionate 2019 
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- Dressurpferde/ -ponys und Reitpferde/-ponys 

Diese folgen bitte ausschließlich der Ausschilderung "Stallungen nur Dressurpferde/Dressurponys". 
Die Unterbringung der 3-jährigen Reitpferde insbesondere der Hengste ist grundsätzlich in festen Boxen bzw.  
Boxen unter festem Dach vorgesehen. Darüber hinaus erfolgt die Unterbringung aller übrigen Pferde/Ponys in  
Stallzelten. 
Reiter, die außer Dressur-/Reitpferde/-ponys auch noch Springen reiten, müssen, wenn ihre Pferde zusammen  

stehen sollen, der Ausschilderung „Stallungen“ folgen und dann dort einstallen. 

 
- Springpferde/-ponys und Vielseitigkeitspferde/-ponys  

Bitte folgen Sie ausschließlich der Ausschilderung "Stallungen". 
 
Für besonders unruhige Pferde oder für Pferde, die dazu neigen über die Boxenwände zu steigen (insbesondere Hengste) 
wird vom Veranstalter ein zusätzlicher Sicht-/und Kontaktschutz (oberhalb der Seitentrennwände bis zum Zeltdach) 

angeboten, der gegen Kaution zur Verfügung gestellt wird. Ein solcher Sicht-/und Kontaktschutz muss bei diesen Pferden 
zur Anwendung kommen und ist selbstständig anzubringen. 
 

Gemäß den Besonderen Bestimmungen der Ausschreibung dürfen nur startberechtigte Pferde/Ponys eingestallt 
werden; Begleitpferde und/oder –ponys dürfen nicht mitgebracht werden. 

 
Am Stallbüro bei den Stallungen erhalten Sie dann einen Parkschein für die Teilnehmer-Parkplätze, die neben den 
Stallbereichen liegen. Am Stallbüro erfahren Sie auch, in welchem(n) Stallzelt(en) Ihr(e) Pferd(e)/Pony(s) untergebracht 
werden soll(en). Wir bitten Sie, das Fahrzeug dann am vorgesehenen Ort zu entladen und danach unverzüglich auf dem 
Parkplatz abzustellen. 
Diese Teilnehmer-Parkscheine sind nur gültig für Teilnehmer mit Transportern bzw. PKW's mit Anhängern sowie für die 
Zugfahrzeuge der angemeldeten Wohnwagen.  
Wenn Sie einen oder zwei „Stellplatz für LKW/Wohnwagen/ Wohnanhänger“ bestellt haben, erhalten Sie dafür 

ebenfalls am Stallbüro den entsprechenden Berechtigungs-Schein. 
 
Die Pferdebesitzer erhalten ein gesondertes Anschreiben. Bitte informieren Sie Ihre Pferdebesitzer, dass diese aus 

Platzgründen nicht auf den Teilnehmer-Parkplätzen parken können, sondern die Besucher-Parkplätze anfahren müssen. 
 
Teilnehmerband /Eintritt: 

Gegen Vorlage dieses Original-Teilnehmerbriefes haben Sie freien Durchgang bis zur Meldestelle; dort erhalten Sie Ihr 
Teilnehmerband. Außerdem ist eine Ausgabe der Bänder im Stallbereich Springen (Container neben dem  Stallbüro) v. 3.-
6.9. vorgesehen. 
 
Zeiteinteilung: 

 Unter www.nennung-online.de finden Sie die aktuelle Zeiteinteilung mit der großen Bitte, die darin festgelegten 

Meldeschlüsse zu beachten.  
 
Tierschutzpreis des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)  

Hierbei handelt es sich um einen Preis für besonders pferdegerechten Umgang und pferdegerechtes Vorbereiten  auf der 
Veranstaltung. Weitere Informationen erhalten Sie vor Ort. 

 
Platzierungen / Parade der Sieger: 

- Sämtliche Platzierungen und Championatsehrungen finden direkt im Anschluss an die Prüfungen auf dem 
jeweiligen Prüfungsplatz statt.  

- Gem. § 25.1 werden in allen Prüfungen bis zu 1/3 der gestarteten Teilnehmer platziert. Eine Geldpreisauszahlung 
erfolgt jedoch nur für das zu platzierende 1/4 der gestarteten Teilnehmer. In den Finals werden 2/3 der Teilnehmer 
– sofern sie die Platzierungsvoraussetzungen erfüllen – platziert, jedoch nur die ausgeschriebenen 
Einzelgeldpreise ausgezahlt. 

- Die Teilnahme an der Parade der Sieger am Sonntag ist für alle Champions Pflicht. 
 
Das Ausprobieren von Pferden   

hierfür gilt folgende Regelung:  
- generell: Meldepflicht und zeitliche Abstimmung bei den aufsichtführenden Richtern und Stewards. 
 

Wir danken für Ihr Verständnis, wünschen Ihnen eine gute Anfahrt und halten Ihnen die Daumen.  

 
- Markus Scharman - 
      Turnierleitung 

 
Im Internet unter www.nennung-online.de finden Sie die Zeiteinteilung, Infektionsprophylaxe und Trainingszeiten! 
Anlagen: Schreiben: Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. 

http://www.nennung-online.de/
http://www.nennung-online.de/

